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Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Behinderungen

Bei vielen Beratungsanfragen und in Gesprächen wird immer wieder deutlich, dass es einen massiven Mangel an barrrierefreiem / rollstuhlgerechten Wohnraum gibt, insbesondere im bezahlbaren Preissegment. Dies liegt auch daran, dass insbesondere im Neubau nach Landesbauordnung barrierefreier Wohnraum geschaffen werden muss, dieser aber meist teuer angeboten wird. (vgl. Gemeinderatsvorlage Drucksache 0056/2020/BV der Stadt Heidelberg vom 18.02.2020: „Das verfügbare bezahlbare Angebot ist im Wohnungsbestand größer als im Neubausegment.“)
Menschen mit Behinderungen verfügen statistisch gesehen über 80% des Einkommens der Durchschnittsbevölkerung. bmb und KBB fordern, dies bei der Konzeptentwicklung zu berücksichtigen.
Laut Prognos-Studie fehlen im Jahr 2020 allein für die Personengruppen ambulant Pflegebedürftiger und Personen über 65 mit Bewegungseinschränkungen (ohne die im stationären Bereich) 3.175.800 barrierefreie Wohnungen in Deutschland. Auf Heidelberg umgerechnet sind das 6.196 Wohnungen im Jahr 2020. Selbst unter Berücksichtigung der Heidelberger Alterststruktur dürften derzeit mehrere tausend barrierefreie Wohnungen fehlen.

Heidelberg-Studie
Der Beirat von Menschen mit Behinderungen und die Kommunale Behindertenbeauftragte der Stadt Heidelberg begrüßen, dass die Thematik des barrierefreien Wohnraums in der Heidelberg-Studie aufgegriffen wurde.
Die Operationalisierung der Befragung wirft jedoch Fragen auf:
· Die Korrektheit der Aussage von 23 % der Befragten, sie wohnten in einer barrierefreien Wohnung, wird angezweifelt. Gerade die historische Bausubstanz, auch aus der Nachkriegszeit, entspricht nicht den Anforderungen an Barrierefreiheit. 
· Die Durchschnittsbevölkerung hat keine Vorstellung, was Barrierefreiheit bedeutet. Besonders fragwürdig ist, dass 35 % angaben, ihr Bad sei barrierefrei. 
Barrierefreier / rollstuhlgerechter Wohnraum
Die Anforderungen an eine barrierefreie Wohnung sind in der Planungsnorm DIN 18040-2 festgelegt. Es wird unterschieden zwischen
- barrierefrei nutzbaren Wohnungen und
- barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbaren Wohnungen R.
(Quelle: www.nullbarriere.de). In den mit dem Rollstuhl nutzbaren Wohnungen müssen größere Bewegungsflächen vorgesehen werden. 
Die Landesbauordnung Baden-Württemberg regelt das in § 35: „In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein. (…) In diesen Wohnungen müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad und die Küche oder Kochnische barrierefrei nutzbar und mit dem Rollstuhl zugänglich sein.(…)“
· Da solcherlei Selbstauskünfte keine validen Ergebnisse produzieren, wird in der Online-Datenbank www.heidelberg.huerdenlos.de eine umfangreiche Erfassung durch geschultes Personal durchgeführt. Dies hat sich bewährt. Es wird angeregt, zukünftig auf diese Erfahrungen und Kompetenzen bei Studien dieser Art zurückzugreifen. So hätte man beispielsweise stichprobenartig die Aussagen der Befragten überprüfen können.
 Zu den in der Beschlussvorlage genannten 10 Punkten zur Umsetzung des Handlungsprogramms Wohnen:
· Es ist bedauerlich, dass die Thematik nur unter 2.1. überhaupt angerissen wird.
· Warum „barrierefreies Wohnen“ unter 2.1. unter „experimentelle Wohnformen“ vorgeschlagen wird, ist irritierend. Es gibt klare Standards dazu und über das Experimentierstadium ist man lange hinaus.
· Barrierefreier Wohnraum muss für alle Bevölkerungsgruppen zur Verfügung stehen, so z.B. auch für Familien mit behinderten Kindern, Studierende oder Auszubildende mit Mobilitätseinschränkung, alte Menschen.
· 2.5.: Die Schaffung von barrierefreiem Wohnraum muss im Monitoring berücksichtigt werden, auch hinsichtlich des Preissegments.
· 2.8.: Die GGH ist eine wichtige Säule des Heidelberger Wohnungsangebots. Bereits seit 2016 ist sie durch den Oberbürgermeister aufgefordert, eine Ansprechperson für Menschen mit Behinderungen zu benennen. Dies ist bislang nicht erfolgt. Darüber hinaus wurde auf Anregung der GGH ein Auskunftsbogen erarbeitet, der auf den individuellen Bedarf von wohnungssuchenden Menschen eingeht. Dieser soll eine passgenaue Vermittlung ermöglichen. Die GGH wird aufgefordert, diesen Wohnungssuchenden zur Verfügung zu stellen.
· 2.9. Der bmb und die Fachstelle barrierefreies Planen, Bauen, Wohnen beim Amt für Baurecht und Denkmalschutz zählen zu den relevanten Akteuren und sollten eingebunden werden.
· 3.0. Auch beim Dialogforum Wohnen müssen bmb und die Fachstelle barrierefreies Planen, Bauen, Wohnen beim Amt für Baurecht und Denkmalschutz einbezogen werden.
· Bmb und KBB fordernden Gemeinderat auf, konkrete Zielvorgaben für den Bau barrierefreier Wohnungen – aufgesplittet nach verschiedenen Preissegmenten –zu beschließen.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass der bmb bei der Vorlagenerstellung nicht eingebunden war.
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